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RS OGH 1989/11/9 7Ob43/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1989

Norm

GewO 1973 §156

Rechtssatz

Nach § 156 Abs 1 GewO unterliegen die Tätigkeiten der Baumeister

..... der Konzessionspflicht. Nach Abs 3 der genannten Gesetzesstelle

unterliegen der Konzessionspflicht nicht ........ solche Erdarbeiten,

die statische Kenntnisse nicht erfordern. Derartige Erdarbeiten sind vielmehr Gegenstand des freien Gewerbes.
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